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Betreff: Entwurf einer Novelle zum Erdöl-Bevorratungs
und Meldegesetz 1982 

Die Präsidentenkonferenz übermittelt in der Anlage 

25 Exemplare der Stellungnahme der Präsidentenkonferenz 

zum im Betreff genannten Gesetzesentwurf. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
ZI. 551. 306/1-VIII/1/92 , 12.3.1992 

Unser Zeichen: 
M-392/As 

7.4.1992 

Dur chwah 1 
530 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum Erdöl-Bevorratungs- und 
Meldegesetz 1982 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs nimmt zum im Betreff genannten Entwurf wie folgt 
Stellung: 

Die Präsidentenkonferenz stimmt dem Inhalt des Begutach

tungsentwurfes für eine Novelle zum Erdöl-Bevorratungs- und 

Meldegesetz 1982 grundsätzlich zu. 

Gegen die Festlegung der Vorratspflicht in Übereinstimmung 

und zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen im Sinne 

der Bestimmungen des § 3 besteht kein Einwand. 

Zu § 5 Abs.5 wird festgestellt, daß nach Auffassung der Prä

sidentenkonferenz keine Notwendigkeit besteht, einen Höchst-
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tarif für die übernahme der Vorratspflicht festzulegen. Dies 

trifft insbesondere deshalb zu, da der Vorratspflichtige ge

mäß den Bestimmungen in § 4 Abs.l ja Wahlmöglichkeiten für 

die Erfüllung der Vorratspflicht hat. 

Dem Charakter einer Krisenvorsorge entsprechend stimmt die 

Präsidentenkonferenz der im Gesetzesentwurf vorgesehenen un

befristeten Geltungsdauer zu. 

Die Präsidentenkonferenz übermittelt diese Stellungnahme in 

25 Exemplaren an das Präsidium des Nationalrates. 

Der Präsident: 

gez. NR Schwarzböck 

Der Generalsekretär: 

gez. Dipl.lng. Dr. Fahrnberger 
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